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ZTA5-S-249/001 

Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Zwettl über einen Antrag auf Erteilung der Bewilligung zur 

Haltung einer ärztlichen Hausapotheke in 3525 Sallingberg, Schulgasse 16/2.  

Gemäß §§ 48 und 54 Apothekengesetz idF BGBl.I Nr. 22/2024 wird verlautbart, dass Frau Dr. Vera 

Holzmüller, Ärztin für Allgemeinmedizin, wohnhaft in 3945 Nondorf, Johannahöhe 12, die Bewilligung zur 

Haltung einer ärztlichen Hausapotheke am Ordinationssitz in 3525 Sallingberg, Schulgasse 16/2, gem.  

§ 29 Apothekengesetz beantragt hat.  

Personen, denen Parteistellung im Sinne des § 48 Abs. 2 Apothekengesetz zukommt, können innerhalb von 

6 Wochen vom Tag dieser Verlautbarung an gerechnet, Einwendungen gegen die Neuerrichtung bei der 

Bezirkshauptmannschaft Zwettl schriftlich einbringen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Parteistellung 

endet, sofern innerhalb der Einspruchsfrist keine Einwendungen erhoben werden. 

 

Für den Bezirkshauptmann 

Mag. K l u g 

 

 
 


